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15  Aufklärung der für die Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat bedeutsamen Umstände 
 
(1) 1Alle Umstände, die für die Strafbemessung, die Strafaussetzung zur Bewährung, die Verwarnung mit 
Strafvorbehalt, das Absehen von Strafe, die Nebenstrafe und Nebenfolgen oder die Anordnung von 
Maßregeln der Besserung und Sicherung, der Einziehung oder sonstiger Maßnahmen (§ 11 Absatz 1 
Nummer 8 StGB) von Bedeutung sein können, sind schon im vorbereitenden Verfahren aufzuklären. 2Dazu 
kann sich der Staatsanwalt der Gerichtshilfe bedienen (§ 160 Absatz 3 StPO).

(2) 1Gemäß Absatz 1 ist der dem Verletzten durch die Tat entstandene Schaden aufzuklären, soweit er für 
das Strafverfahren von Bedeutung sein kann. 2Der Staatsanwalt prüft auch, ob und mit welchem Erfolg sich 
der Beschuldigte um eine Wiedergutmachung bemüht hat.

(3) Gehört der Beschuldigte zum Leitungsbereich einer juristischen Person oder Personenvereinigung und 
kommt die Festsetzung einer Geldbuße gegen diese in Betracht (Nummer 180a), sind schon im 
vorbereitenden Verfahren Ermittlungen zur Höhe des durch die Tat erlangten wirtschaftlichen Vorteils zu 
führen.

(4) 1Die für eine in Betracht kommende Einziehung nach §§ 73 bis 76b StGB bedeutsamen Tatsachen sind 
zu ermitteln. 2Kommt die Einziehung von Taterträgen oder des Wertes von Taterträgen bei Tätern, 
Teilnehmern oder anderen (§§ 73 ff. StGB) oder kommt die Festsetzung einer Geldbuße (Nummer 180a) in 
Betracht, sind das Taterlangte sowie dessen Wert konkret zu bestimmen. 3Ist dies nicht möglich, sind die für 
eine Schätzung (§ 73d Absatz 2 StGB) erforderlichen Tatsachen aufzuklären. 4In Fällen mit Tatverletzten ist 
zu prüfen, ob und in welchem Umfang der Anspruch des Tatverletzten auf Rückgewähr des Erlangten oder 
auf Ersatz des Wertes des Erlangten erloschen ist (§ 73e Absatz 1 StGB).

(5) 1Bei Körperverletzungen sind Feststellungen über deren Schwere, die Dauer der Heilung, etwaige 
Dauerfolgen und über den Grad einer etwaigen Erwerbsminderung zu treffen. 2Bei nicht ganz 
unbedeutenden Verletzungen wird ein Attest des behandelnden Arztes anzufordern sein (Nummer 68).

(6) Soweit Anhaltspunkte für rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige 
menschenverachtende Beweggründe bestehen, sind die Ermittlungen auch auf solche Tatumstände zu 
erstrecken.


